
B- und C-Juniorinnen-Bezirkspokal 2023/24    

Bezirk Weser-Ems    

Durchführungsbestimmungen und Ausschreibung  

 
1. Für die Durchführung der Spiele um die B- und C-Juniorinnen-Bezirkspokalspielrunde gelten die 

Bestimmungen der Spielordnung und der Jugendordnung des NFV, die amtlichen 

Fußballregeln sowie die Regelungen dieser Ausschreibung.  

 

2. Teilnahmeberechtigt sind die B- und C-Juniorinnen-Mannschaften des Bezirks Weser/Ems, die 

in der Saison 2023/24 am Spielbetrieb der Bezirksliga teilnehmen (Ausgenommen 

Gastmannschaften) sowie die Kreispokalsieger der Saison 2022/23, die bis zum 30.06.2022 

durch den zuständigen Kreis gemeldet worden sind. Pro Verein kann nur eine Mannschaft im 

Bezirkspokal teilnehmen. 

 

3. Spielberechtigt sind B- Juniorinnen die Geburtsjahrgänge 2007 sowie jünger und für die C-

Juniorinnen die Geburtsjahrgänge 2009 sowie jünger, wenn eine gültige Pflichtspielerlaubnis 

für den teilnehmenden Verein erhalten haben. Spielerinnen mit einem für die laufende 

Spielserie erteilten Zweitspielrecht dürfen am Wettbewerb teilnehmen.   

 

4. Es können in den Bezirkspokalspielen bis zu maximal 2 Spielerinnen mit Sonderspielrecht gem. 
Anhang I §6 (2) der NFVSpielordnung in der Mannschaft eingesetzt werden, soweit diese ein 

Sonderspielrecht durch den Bezirk oder den zuständigen Kreisen nach den gelten Recht der 
Jugendordnung erhalten haben.  

 

5. Es wird auf dem Großfeld mit 11er- Mannschaften gespielt. Die Spielzeit beträgt 2x 40 

Minuten (B-Juniorinnen) und 2x 35 Minuten (C-Juniorinnen).  

 

6. Alle Vereine haben zwei Spielgarnituren, farblich unterschiedlich, mitzubringen.  

 

7. In den Spielen können bis zu fünf Spielerinnen beliebig oft ein- und ausgewechselt werden.  

 

8. Sollte bei Pflichtspielen der Platz witterungsbedingt oder aus anderen Gründen auf Anordnung 

des Eigentümers bzw. des zur Anordnung Berechtigten nicht benutzbar sein oder voraussichtlich 

nicht benutzbar werden, so steht dem Platzverein das Recht zu, das Spiel so früh wie möglich 

gemäß § 28 (1) SpO abzusagen.                                                                                                          

In diesem Fall sind unbedingt und sofort zu benachrichtigen: 

a. Spiel-/Staffelleitung (telefonisch) 

b. Gegner (Telefonisch) 

c. Schiedsrichter(in) (Telefonisch) + SR-Ansetzer(in) (per E-Mail) 

 

9. Nach erfolgter Feststellung der Unbespielbarkeit hat der platzbauende Verein den Spielausfall 

sofort in das DFBnet einzugeben. Die reisende Mannschaft ist verpflichtet, sich im DFBnet über 

die Spielabsage zu informieren 

 

10. Falls der Platz des Heimvereins aus Witterungsgründen oder anderen Gründen nicht zur 

Verfügung steht, kann der Spielausschuss kurzfristig eine Verlegung auf den Platz des 

Gegners vornehmen. Das Heimrecht kann auch auf Antrag der Vereine getauscht werden. 
 

11. Endet ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, wird der Sieger sofort durch 

ein Elfmeterschießen (nach DFB-Bestimmungen) ermittelt.  

 

 



B- und C-Juniorinnen-Bezirkspokal 2023/24    

Bezirk Weser-Ems    

Durchführungsbestimmungen und Ausschreibung  

 
12. Bei der Austragung der Bezirkspokalspiele der B- und C-Juniorinnen kommt die DFBnet-

Anwendung ‚Spielbericht Online‘ (SBO) zur Anwendung. Die in der Anlage zur 

Ausschreibung dargestellte Aufgabenverteilung mit Ablaufschema ist verbindlich 

einzuhalten. 

a. Nach Freigabe der Aufstellung durch beide Mannschaften ist bei Bedarf die 1. 

Ausfertigung der Druckversion ohne Unterschriften dem Schiedsrichter vor dem 

Spiel durch den Heimverein auszuhändigen. 

b. Die Freigabe des SBO hat spätestens 30 Minuten vor dem angesetzten Spieltermin 

zu erfolgen. 

 

c. Bei vom Heimverein verursachter unzureichender Eingabemöglichkeit für die 

Anwendung SBO wird gem. Anhang 2, I. (19) SpO eine Geldstrafe pro Spiel 

verhängt. 

 

d. Zur Nutzung des mobilen Spielberichts online zur Passkontrolle sind die Vereine 

verpflichtet, zu jeder Spielerin in der Spielberechtigungsliste ein aktuelles 

Spielerfoto zu speichern, auf dem die Spielerin eindeutig zu erkennen ist. 

 

e. Zum Zwecke der Anwendung des mobilen SBO ist dem/der Schiedsrichter(in) auf 

Verlangen ein mobiles Gerät (Smartphone bzw. Tablet) zur Durchführung der 

Passkontrolle zur Verfügung zu stellen. Alternativ reicht es auch aus, wenn eine in 

Farbe ausgedruckte Spielberechtigungsliste mitgeführt wird. Voraussetzung ist hier, 

dass die Spielerinnen auf diesem Ausdruck eindeutig zu erkennen sind. Es wird 

empfohlen, eine solche Liste für die mehrfache Verwendung einzulaminieren! 

 

 

13. Die gastgebenden Vereine sind verpflichtet, die Spielergebnisse der Pokalspiele 

unverzüglich spätestens eine Stunde nach Spielende, ausgehend von der Anstoßzeit im 

DFBnet, dem NFV über das DFBnet zu melden.  

 

 

 

14. Die Kreispokalsieger 2022-2023 müssen dem Bezirk bis zum bekannt gegebenen Termin 

(spätestens 30.06.2023) gemeldet werden. 
15. Der Bezirkspokalsieger 2022/23 der B-Juniorinnen nimmt in der Saison 2022/23 am 

Niedersachsenpokal teil. 

 

16. Die Aufwandsentschädigungen werden vom Schiedsrichterausschuss wie folgt festgelegt: 
Pflichtspiele                           Schiedsrichter                 (Schiedsrichterassistenz)  

a. B-Juniorinnen                        19,00 €                         
b. C- Juniorinnen                       18,00 €      

c. Bei PKW-Benutzung für den Schiedsrichter 0,30 €/km, kürzester Reiseweg. Bei 
Spielausfall ½ Spesensatz zuzüglich Fahrtkosten. Die Schiedsrichterkosten sind vom 

Heimverein am Spieltag in bar dem SR zu bezahlen. Die anreisende Mannschaft trägt 
ihre Fahrtkosten 
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17. Gegen diese Ausschreibung ist der Rechtsbehelf der gebührenfreien Anrufung 

gemäß § 46 (2) SpO und § 15 (1) RuVO innerhalb von 7 Tagen nach 
Veröffentlichung beim Bezirkssportgericht möglich 

 

  
 

  
gez.  

 Thomas Eilers  Rolf Fimmen  Daniela Heitkamp  

 Vors.  Bezirksmädchenreferent  Bezirksfrauenausschuss  

Bezirksfrauenausschuss  

  
 

Esens, 15.07.2023  

Anhang 1 

Staffelleiter 

Anhang 2 

Anlage – Anwendung ‚Spielbericht Online’ 

Anhang 3 

Rahmenspielplan Juniorinnen Bezirk Weser-Ems 2021/22 
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Anhang 1 

Staffelleiter 

Bezirkspokal B- und C-Juniorinnen Rolf Fimmen 
Auricher Str. 44 

26427 Esens 
Festnetz:  04971/2785 
Mobil: 01578/6742277 

E-Mail: rolf.fimmen@t-online.de 
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Anhang 2 

Anlage – Anwendung ‚Spielbericht Online’ 
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Anhang 3 

 


